
Prüfungen im Rahmen der IV-Neu durch den 
Österreichischen Integrationsfonds



Agenden des ÖIF im Rahmen der IV-Neu

wie bisher: 

• Zertifizierung von Kursträgern
• Qualitätssicherung (Kurshospitationen)
• Bereitstellung des ÖIF-Tests im 

bekannten Format (A2-Niveau)  
• Abrechnung des Bundesgutscheines
• weiterhin keine Durchführung von 

Integrationskursen!  



Agenden des ÖIF im Rahmen der IV

NEU ab 01.07.2011:

• Bereitstellung der Prüfungsformate  
– ÖIF-Test Neu (A2-Niveau)
– Deutsch-Test für Österreich (A2-B1-Niveau)

• Abwicklung und Durchführung der 
Prüfungen 



Prüfungsangebote des ÖIF im Rahmen der IV 

Beginn des Erfüllungszeitraumes 
der IV vor 30.06.2011: 

• aktueller ÖIF-Test für A2-
Niveau 

Übergangsfristen:  
bis 30.06.2013 ohne Alphabetisierung
bis 30.06.2014 mit Alphabetisierung

Beginn des Erfüllungszeitraumes 
der IV ab 01.07.2011: 

• ÖIF-Test Neu 
– zur Erfüllung des Moduls 1   

(A2 für befr. Niederlassung) 

• Deutsch-Test für Österreich
– Zur Erfüllung des Moduls 1 

(A2 für befr. Niederlassung) 

– Zur Erfüllung des Moduls 2 
(B1 für dauerhaften Aufenthalt und 
Staatsbürgerschaft) 



Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)

• für Österreich überarbeitete Version des 
Deutsch-Tests für Zuwanderer, entwickelt von 
Goethe-Institut und telc GmbH

• skalierte Deutschprüfung A2-B1
• empfehlenswert für Kandidat/innen mit 

Sprachkenntnissen über A2-Niveau 
• einmalige Kostenrefundierung für A2 oder 

A2/B1 innerhalb des Erfüllungszeitraums (18 
Monate) 

• Modelltest auf ÖIF-Homepage 
(www.integrationsfonds.at)   



Aufbau der Prüfungen 

• ÖIF-Test Neu
– Schriftliche Prüfung: dauert 85 Minuten; besteht aus den 

Subtests Lesen/Hören, Schreiben
– Mündliche Prüfung: Einzelprüfung; 10 Minuten pro 

Kandidat/in
– A2-Prüfungszeugnis  

• Deutsch-Test für Österreich (DTÖ)
– Schriftliche Prüfung: dauert 100 Minuten; besteht aus den 

Subtests Hören/Lesen, Schreiben
– Mündliche Prüfung: Einzel- oder Paarprüfung; ca. 16 

Minuten 
– A2- oder B1-Prüfungszeugnis 



Abwicklung und Durchführung der 
Prüfungen im Rahmen der IV Neu (1) 

• Wer prüft? 
– Variante 1: 1 lizensierte/r ÖIF-Prüfer/in + 1 

lizensierte/r Prüfer/in des zertifizierten Kursträgers  
– Variante 2: 2 lizensierte ÖIF-Prüfer/innen

• Wo wird geprüft? 
– Beim Kursträger oder an einem vom ÖIF 

bestimmten, vom Kursträger unterschiedlichen, Ort

• Wie werden die Prüfungsmaterialien 
übermittelt?
– durch den/die ÖIF-Prüfer/innen am Tag der 

Prüfung 



Abwicklung und Durchführung der Prüfungen im 
Rahmen der IV Neu (2) 

• Anmeldung zum Kurs
– Kandidat/innen melden sich bei zertifizierten 

Kursträgern an 

– Kursträger meldet alle Kursmodule mit Kursbeginn 
(innerhalb von 10 Werktagen nach Kursbeginn) 



Abwicklung und Durchführung der Prüfungen im 
Rahmen der IV Neu (3) 

• Anmeldung zur Prüfung beim Kursträger
Der ÖIF bietet österreichweit Prüfungstermine an, die von 
Kursträgern ausgewählt und gebucht werden können. 

– Der Kursträger meldet mit der Terminbuchung folgende 
Daten: Prüfungsteilnehmer/innen (mind. 8 Kandidat/innen 
sind notwendig) und den Namen und die 
Prüferlizenznummer des/der vom Kursträger gestellten 
Prüfers/Prüferin 

• Anmeldung zur Prüfung beim ÖIF
– Wenn der Kursträger kein Prüfungsangebot stellt, haben 

die Prüfungsteilnehmer/innen die Möglichkeit, sich online zu 
einem vom ÖIF angebotenen Prüfungstermin anzumelden. 
Die Prüfung findet an einem vom ÖIF bestimmten Ort statt. 



Abwicklung und Durchführung der 
Prüfungen im Rahmen der IV Neu (4)

• Wie und wo werden die 
Prüfungsergebnisse ermittelt?

– Bewertung der mündlichen Prüfungen durch das 
Prüfer/innen-Team - unmittelbar nach der Prüfung 
vor Ort

– Bewertung des schriftlichen Teils durch lizensierte 
Bewerter/innen - durch ÖIF



Abwicklung und Durchführung der 
Prüfungen im Rahmen der IV Neu (5)

• Wann und wie erfahren die 
Kandidat/innen das Ergebnis?

– 14 Tage nach der Prüfung: Übermittlung der 
Prüfungszeugnisse bzw. Info über negatives 
Prüfungsergebnis durch das Team IV (an 
Kandidat/innen) 



Mögliche Prüfungsergebnisse 

• A2-Prüfungszeugnis 
– ÖIF-Test bestanden
– DTÖ auf A2-Niveau bestanden (mind. A2-Niveau 

im Modul Sprechen und entweder in den Modulen 
Hören/Lesen oder im Modul Schreiben 

• B1-Prüfungszeugnis
– DTÖ auf B1-Niveau bestanden (B1-Niveau im 

Modul Sprechen und entweder in den Modulen 
Hören/Lesen oder im Modul Schreiben



Prüfungswiederholungen 

• Keine Wiederholung einzelner 
Prüfungsmodule möglich (keine 
Teilbestätigungen)

• Die Prüfungen können als Gesamtes 
beliebig oft wiederholt werden.  



Abrechnung Bundesgutschein

• Wann und wie wird der Bundesgutschein 
abgerechnet?

– Übermittlung des Gutscheins an ÖIF (entweder im 
Zuge der Prüfung oder postalisch)

– Bekanntgabe der Bankverbindung des 
Teilnehmers/ der Teilnehmerin  (entweder im Zuge 
der Prüfung oder postalisch) 

– Nach Erhalt aller Unterlagen erfolgt die 
Abrechnung



Prüfer/innen-Qualifizierungen (1)

• Nur Prüfer/innen mit gültiger Prüfer/innen-
Lizenz für ÖIF-Test Neu und DTÖ führen 
Prüfungen durch

• Erhalt der Prüfer/innen-Lizenz  durch 
erfolgreiche Teilnahme an Prüfer/innen-
Qualifizierungen 

• Gültigkeit der Prüfer/innen-Lizenz: 3 Jahre 
(mindestens 1 Einsatz pro Jahr), Verlängerung 
durch Nachqualifizierung



Prüfer/innen-Qualifizierungen (2)

• sind österreichweit bereits in Planung 
– Veröffentlichung der Termine auf der ÖIF-

Homepage, durch den Newsletter



Qualitätssicherung ÖIF 

• Geschulte Prüfer/innen und 
Bewerter/innen

• Unterschiedliche Bewerter/innen 
• Interne Stichprobenkontrollen  
• Externe Stichprobenkontrollen durch telc 

GmbH 



VIELEN DANK FÜR 
IHRE 

AUFMERKSAMKEIT!


